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AMTSBLATT
für den Landkreis Wittmund

31. Jahrgang Wittmund, den 30. April 2010 Nr. 6

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haus-
haltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) 360 v.H.

b) für Gewerbetreibende
(Grundsteuer B) 360 v.H.

2. Gewerbesteuer 340 v.H.
Langeoog, den 17. Juli 2009

(L. S.) Der Bürgermeister
Hans Janssen

Bekanntmachung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Inselgemeinde Langeoog für
das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der Landkreis Wittmund, – Kommunalaufsicht –, hat gemäß § 92 Ab-
satz 2 und § 94 Absatz 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473), in
der zur Zeit geltenden Fassung, die erforderliche Genehmigung unter
dem Aktenzeichen 20/082-01/Lgg am 24.03.2010 erteilt.
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 86 Absatz 2 Satz 3 der NGO vom
03.05. bis 11.05.2010 im Rathaus, – Kämmerei –, 26465 Langeoog, 
öffentlich zur Einsichtnahme aus.
Langeoog, den 26.03.2010

Der Bürgermeister
Hans Janssen

Zweckverband 
zur Unterhaltung und Verbesserung
der Hafenanlagen in Neuharlingersiel
– Der Verbandsvorsteher –

Haushaltssatzung
Gemäß § 6 des Zweckverbandsgesetzes vom 07.06.1939 (RGBl. I. S.
979), zuletzt geändert durch das Fünfte Gesetz zur Verwaltungs- und
Gebietsreform vom 21.06.1972 (Nds. GVBL. S. 309) in Verbindung
mit § 84 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der Fasssung vom
28.10.2006 (Nds. GVBl. S. 473) sowie der Satzung des Zweckver-
bandes zur Unterhaltung und Verbesserung der Hafenanlagen in Neu-
harlingersiel hat der Verbandsausschuss in seiner Sitzung vom 22. 
Februar 2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010
beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2010 wird
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 346.000,00 EUR
in der Ausgabe auf 346.000,00 EUR

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 244.700,00 EUR
in der Ausgabe auf 244.700,00 EUR

festgesetzt.
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
wird auf 180.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

II. Bekanntmachungen anderer Dienststellen

Haushaltssatzung 
der Inselgemeinde Langeoog 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO)
in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473), in der der-
zeit gültigen Fasssung, hat der Rat der Inselgemeinde Langeoog in sei-
ner Sitzung am 16. Juli 2009 folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 8.290.000,00 EUR
in der Ausgabe auf 13.940.000,00 EUR

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 4.235.000,00 EUR
in der Ausgabe auf 4.235.000,00 EUR

festgesetzt.
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
wird auf 550.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen wer-
den dürfen, wird auf 6.000.000,00 EUR festgesetzt.
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§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2010 zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5
Eine Verbandsumlage wird nicht festgesetzt.
Neuharlingersiel, den 22. Februar 2010

Wolfhart Klasing Berend-Otten Reinders Helmut Gruben
Mitglied des Verbandsvorsteher Mitglied des

Verbandsausschusses Verbandsausschusses

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die bevorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 16 Abs. 4 des Niedersächsischen Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit und § 13 der Zweckverbandssatzung in Ver-
bindung mit den §§ 92 Abs. 2 und 94 Abs. 2 der Niedersächsischen Ge-
meindeordnung (NGO) erforderlichen Genehmigungen sind durch den
Landkreis Wittmund am 31.03.2010 unter dem Aktenzeichen 20/081-
1164 erteilt worden.
Der Haushhaltsplan liegt nach § 16 Abs. 4 des Niedersächsischen Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit und § 24 der Zweckver-
bandssatzung in Verbindung mit § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO in der Zeit
vom 03.05.2010 bis 11.05.2010 zur Einsichtnahme im Gemeindehaus,
Von-Eucken-Weg 2, 26427 Neuharlingersiel, öffentlich aus.
Neuharlingersiel, den 01.04.2010

Reinders
Verbandsvorsteher

2. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Friedeburg für das 

Haushaltsjahr 2009
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der
Rat der Gemeinde Friedeburg am 23.09.2009 folgende 2. Nachtrags-
haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1
Mit dem Nachtragsplan werden 
im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen erhöht um 325.800 EUR
die Einnahmen vermindert um 278.700 EUR
die Ausgaben erhöht um 281.500 EUR
die Ausgaben vermindert um 234.400 EUR

im Vermögenshaushalt
die Einnahmen erhöht um 158.500 EUR
die Einnahmen vermindert um 796.700 EUR
die Ausgaben erhöht um 471.300 EUR
die Ausgaben vermindert um 1.109.500 EUR

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen gegenüber bisher 14.381.600 EUR
nunmehr festgesetzt auf 14.428.700 EUR
die Ausgaben gegenüber bisher 14.381.600 EUR
nunmehr festgesetzt auf 14.428.700 EUR

im Vermögenshaushalt
die Einnahmen gegenüber bisher 5.548.500 EUR
nunmehr festgesetzt auf 4.910.300 EUR
die Ausgaben gegenüber bisher 5.548.500 EUR
nunmehr festgesetzt auf 4.910.300 EUR

§ 2
Der bisherige Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermäch-
tigung) von 2.169.700 EUR wird um 244.900 EUR auf 1.924.800 EUR 
verringert.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber
der bisherigen Festsetzung in Höhe von 485.000 EUR um 280.000
EUR auf 765.000 EUR erhöht.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden
dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 2.200.000
EUR nicht verändert.

§ 5
Die Steuerhebesätze werden nicht geändert.
Friedeburg, den 23.09.2009

(L. S.) Emmelmann
Bürgermeisterin

Die vorstehende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2009 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.
Die nach §§ 92 Abs. 2 und 91 Abs. 4 der Niedersächsischen Gemein-
deordnung (NGO) in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl.
S. 473) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Wittmund
– Kommunalaufsicht – am 6. 1. 2010 unter dem Aktenzeichen 20/082-
01/Fri erteilt worden.
Der 2. Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom
10. 5. 2010 bis zum 21. 5. 2010 zur Einsichtnahme im Rathaus der Ge-
meinde Friedeburg, Friedeburger Hauptstraße 96, 26446 Friedeburg,
Zimmer 27, öffentlich aus.
Friedeburg, den 30. 4. 2010

Die Bürgermeisterin

Verordnung zur 1. Änderung 
der Verordnung der Samtgemeinde Esens 

über Parkgebühren 
(Parkgebührenordnung)

Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeord-
nung (NGO) in der Fassung vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. S. 473),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.05.2009 (Nds. GVBl. S. 191)
in Verbindung mit § 6 a des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 310,
919), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 31.07.2009
(BGBl. I S. 2507), un der Parkgebührenordnung des Landes Nieder-
sachsen vom 29.06.1981 (Nds. GVBl. S. 145) hat der Rat der Samt-
gemeinde Esens in seiner Sitzung am 17.03.2010 folgende Verord-
nung beschlossen:

Artikel I
Die Verordnung der Samtgemeinde Esens über Parkgebühren (Park-
gebührenordnung) vom 15.12.2009 (veröffentlicht im Amtsblatt für
den Landkreis Wittmund Nr. 13 vom 30.12.2009) wird wie folgt ge-
ändert:
1. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

In der Gemeinde Neuharlingersiel werden innerhalb des im anlie-
genden Lageplan (Lageplan A) gekennzeichneten Bereiches fol-
gende Parkgebühren erhoben:
Lfd.-Nr. Gegenstand/Parkdauer Gebühr/EUR
1 Parkschein mit Nordsee- ohne Nordsee-

ServiceCard ServiceCard
Neuharlingersiel/ Neuharlingersiel/

Werdum Werdum
1.1 bis 1 Stunde 1,00 1,00
1.2 über 1 Stunde 2,50 3,00

(Tagesparkschein)
2 Nachtparkschein

Bewohnte Fahrzeuge
zwischen
23.00 Uhr und 8.00 Uhr 25,00 25,00

3 Jahresparkschein 200,00 200,00
Artikel II

Die Änderung der Verordnung tritt am 15. März 2010 in Kraft.
Esens, den 17.03.2010

Buß
Samtgemeindebürgermeister
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Lageplan A

4. Verordnung zur Änderung der Verordnung
der Stadt Wittmund über Parkgebühren 

(Parkgebührenordnung)
Aufgrund der §§ 6 und 8 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in
der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2009 (Nds.
GVBl. S. 366) und zuletzt berichtigt am 03.02.2010 (Nds. GVBl. S.
41), in Verbindung mit § 6 a des Straßenverkehrsgesetzes vom 05.
März 2003 (BGBl. I S.310, 919), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2507), und § 1 der Verordnung
über Zuständigkeiten im Bereich Verkehr vom 03. August 2009 hat der
Rat der Stadt Wittmund in seiner Sitzung am 13. April 2010 folgende
4. Änderung der Parkgebührenordnung der Stadt Wittmund vom 15.
Juni 1993, zuletzt geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der
Verordnung der Stadt Wittmund über Parkgebühren (Parkgebühren-
ordnung) vom 22. April 2002, beschlossen

Artikel 1
Der § 2 erhält folgende Fassung:
Die Parkgebühren betragen für den Parkplatz in 26409 Wittmund,
Ortsteil Harlesiel, Parkplatz beim Campingplatz (siehe Planunterlage): 

Parkdauer Für Inhaber ohne 
Nordsee-ServiceCard Nordsee-ServiceCard

bis 2 Stunden 1,00 EUR 1,50 EUR

bis 4 Stunden 1,50 EUR 2,00 EUR

bis 6 Stunden 2,00 EUR 2,50 EUR

Parkgebühren werden nur für den Zeitraum vom 01. April bis zum 30.
September eines Jahres in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr erho-
ben.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Wittmund, 13. April 2010

Claußen
Bürgermeister

Planunterlage

Satzung zur Festlegung von Schulbezirken 
für die in der Trägerschaft 

der Samtgemeinde Holtriem stehenden Schulen
Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.10.2006 (Nds.
GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom
28.10.2009 (Nds. GVBl. S. 366) und des § 63 Abs. 2 des Niedersäch-
sischen Schulgesetzes (NSchG) in der Fassung vom 03.03.1998 (Nds.
GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (Nds.
GVBl. S. 491), hat der Rat der Samgemeinde Holtrien in seiner Sit-
zung am 29. März 2010 nachfolgende Satzung beschlossen:

§ 1
Schulbezirk der Grundschule Blomberg-Neuschoo

Zum Schulbezirk der Grundschule Blomberg-Neuschoo (Standorte
Blomberg und Neuschoo) gehören die Gemeinden Blomberg und Neu-
schoo.

§ 2
Schulbezirk der Grundschule Utarp-Ochtersum

Zum Schulbezirk der Grundschule Utarp-Ochtersum (Standorte Utarp
und Ochtersum) gehören die Gemeinden Schweindorf, Ochtersum und
Utarp.

§ 3
Schulbezirk der Grundschule Westerholt-Willmsfeld

Zum Schulbezirk der Grundschule Westerholt (Standorte Westerholt
und Willmsfeld) gehören die Gemeinden Eversmeer, Nenndorf und
Westerholt.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
Westerholt, den 29. März 2010

Samtgemeinde Holtriem
(L. S.) Der Samtgemeindebürgermeister

Dirks

1. Änderung der Innenbereichssatzung für den
Ortsteil Dunum der Gemeinde Dunum

hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 34 Abs.
6 Satz 2 in Verbindung mit § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Rat der Gemeinde Dunum hat in seiner Sitzung am 31.03.2010 die
o. a. 1. Änderung der Innenbereichssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1
BauGB (Klarstellungssatzung) nebst Begründung beschlossen.
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Der Änderungsbereich der Innenbereichssatzung ergibt sich aus dem
nachstehenden Lageplan.

Kartengrundlage. Deutsche Grundkarte ohne Maßstab, vervielfältigt mit Er-
laubnis des Herausgebers GLLAurich, Katasteramt Wittmund

Die Satzung mit Begründung liegt ab sofort im Bauamt der Samtge-
meinde Esens, Zimmer 11, Am Markt 2-4, 26427 Esens, und bei der
Gemeinde Dunum, Am neuen Sportplatz 3, 26427 Dunum, während
der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus.
Mit der Bekanntmachung im „Amtsblatt für den Landkreis Wittmund“
tritt die Satzung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB
über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hin-
gewiesen.
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 bis Nr. 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs gemäß § 2155 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Gemeinde Dunum unter Darlegung des die
Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Dunum, 16. April 2010

Gemeinde Dunum
Der Bürgermeister

Freimuth

Das „Amtsblatt für den Landkreis Wittmund“ erscheint nach Bedarf.
Herausgeber: Landkreis Wittmund.

Druck: Brune-Mettcker Druck- und Verlags-GmbH, Wittmund.
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